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Der sich entfremdete und der seiner selbst gewisse Geist. 399

Wesen sind, worin sich das Ganze gliedert, getilgt; das einzelne Be¬
wußtsein. das einem solchen Gliede angehörte und in ihm wollte und
vollbrachte, hat seine Schranke aufgehoben; sein Zweck ist der allgemeine
Zweck, seine Sprache das allgemeine Gesetz, sein Werk das allgemeine
Werk." „Dies einzelne Bewußtsein ist sich seiner ebenso unmittelbar
als allgemeinen Willens bewußt, es ist sich bewußt, daß sein Gegen¬
stand von ihm gegebenes Gesetz und von ihm vollbrachtes Werk ist;
in Thätigkeit übergehend und Gegenständlichkeit erschaffend, macht es

nichts Einzelnes, sondern nur Gesetze und Staatsactionen." *

Die allgemeine Freiheit läßt sich nicht theilen, besondern und
unterordnen, sie besteht nicht im Gehorsam gegen selbstgegebene Gesetze,

denn diese Gesetze sind nur mittelbar selbstgegebene, da sie von den
Repräsentanten oder Vertretern der einzelnen Individuen herrühren;
aber das natürliche Individuum „läßt sich nicht durch seine Repräsen¬
tation beim Gesetzgeben und allgemeinen Thun um die Wirklichkeit
betrügen, nicht um die Wirklichkeit, selbst das Gesetz zu geben und
nicht ein einzelnes Werk, sondern das Allgemeine selbst zu vollbringen;
denn wobei das Selbst nur reprüsentirt und vorgestellt ist, da ist

es nicht wirklich; und wo es vertreten ist, ist es nicht". Die absolute
Freiheit gehört dem einzelnen natürlichen Menschen. Auf diesen Punkt,
bis zu welchem die Aufklärung führt und fortschreitet, kommt es

wesentlich an. Die Folge, wie sie Hegel treffend bezeichnet, ist ein¬

leuchtend: „Kein positives Werk noch That kann also die allgemeine
Freiheit hervorbringen; es bleibt ihr nur das negative Thun: sie

ist nur die Furie des Verschwindens." ^

2. Die Faction und die Schuld.

Nun aber kann die Staatsgewalt nicht bei allen Individuen ohne
Unterschied, sondern nur bei einigen sein, wodurch der Unterschied
zwischen Regierenden und Regierten immer wieder hervortritt und sich

damit immer von neuem eine Ungleichheit erzeugt, die im Sinne der
absoluten Freiheit, die jedem Einzelnen und Allen ohne Unterschied
zugehört, als eine schreiende Ungerechtigkeit erscheint, welche alsbald
durch den Sturz der regierenden Partei zu vertilgen ist. Es giebt
hier eigentlich keine Parteien, die durch das gemeinsame patriotische
Interesse zusammengehalten sind, sondern nur Factionen, deren eine
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